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Novelle der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
 
 
 

Die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden wird derzeit no-
velliert und an die Verschärften Anforderungen zum Klimaschutz angepasst. 

Das Verfahren steht kurz vor dem Abschluss, wie die Vertretung der Europäischen Kommis-
sion in Deutschland per Pressemitteilung bekanntgegeben hat (s. Anlage). Die Änderungen 
haben gravierende Auswirkungen auf den Gebäudebestand: 

• Der Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden muss viel stärker abgesenkt wer-

den als bislang praktiziert - bis 2030 um 16%, bis 2035 um 20-22%. 

• Ein Schwerpunkt ist dabei auf die (älteren) Gebäude zu legen, die die schlechteste 

Energieeffizienz aufweisen. 

• Für Nichtwohngebäude sind ebenfalls Standards zur Absenkung des Energiever-

brauchs vorgesehen. 

• Für Neubauten werden Nullemissionsgebäude und die Installation von Solarenergie-

anlagen zum Standard; ab 2028 / 2030 dürfen Neubauten keine Emissionen aus fos-

silen Brennstoffen aufweisen. 

Die Absenkung des (Primär-)Energieverbrauchs stellt die notwendige Ergänzung zu kommu-
naler Wärmeplanung und dem Ausbau von Anlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung 
dar. Nur mit einer deutlichen Absenkung des Energieverbrauchs können die verbleibenden 
Energiebedarfe klimafreundlich erzeugt werden.  

Zugleich soll damit der absehbaren Energiearmut von einem zunehmenden Teil der Bevölke-
rung vorgebeugt werden, der sich den (langfristigen) Preisanstieg von fossiler Energie nicht 
mehr leisten kann. 
 
 
 
Anlagen: 
Novelle der EU-Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden 
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